
Gefährliche
Pestizide
von Bayer und BASF – ein globales  

Geschäft mit Doppelstandards



Global führende Pestizidhersteller stehen zuneh-
mend wegen ihrer umwelt- und gesundheitsschädlichen 
Produkte in der Kritik. So schafft es ein schwer aus-
sprechbarer Wirkstoff nach dem anderen in die öffentli-
che Debatte – Glyphosat, Neonikotinoide, Chlorpyrifos. 
Doch was bislang häufig unbeachtet bleibt, sind die  
Doppelstandards, mit der Konzerne wie Bayer und 
BASF ihre Pestizide global vermarkten. Denn deutsche 
Pestizid hersteller produzieren zahlreiche Wirkstoffe,  
die in der Europäischen Union (EU) gar nicht (mehr)  
genehmigt sind, und exportieren sie in Länder des 
globalen Südens, in denen die Regelungen zur Pestizid-
zulassung im Vergleich zur EU oftmals schwächer sind. 
So hat eine Recherche des Pestizid Aktions-Netzwerks 
(PAN)1 ergeben, dass 2017 aus Deutschland 62 Pestizid-
wirkstoffe expor tiert wurden, die als hochgefährlich 
einzustufen sind (siehe Box 1) – mehr als ein Viertel  
aller exportierten Wirkstoffe. Neun dieser exportierten, 
hochgefährlichen Wirkstoffe sind in der EU aufgrund 
ihrer Schädlichkeit nicht genehmigt. Verschiedene  
Fälle zum Einsatz von Bayer- und BASF-Pestiziden in 
Südafrika und Brasilien, die in dieser Broschüre vorge-
stellt werden, zeigen die Doppelstandards im globalen 

Pestizid geschäft. Beide Unternehmen vertreiben in  
Südafrika und Brasilien zusammen mindestens 28 Wirk-
stoffe, die in der EU nicht genehmigt sind – bei BASF 
sind es mindestens 13 und bei Bayer mindestens 15.  
Für sieben Wirkstoffe (fünf von Bayer, zwei von BASF) 
wurde die Genehmigung entweder nach dem Prüfungs-
verfahren abgelehnt oder die Genehmigung wurde von 
der EU explizit widerrufen. Insgesamt 14 Bayer- und 
BASF-Wirkstoffe finden sich auf der PAN-Liste hochge-
fährlicher Pestizide, sechs von BASF und acht von Bayer. 
Die Bayer AG vertreibt unter anderem die gefährlichen 
Wirkstoffe Carbendazim und Propineb. Bei BASF sind  
es zum Beispiel Chlor fenapyr, Cyanamid, Glufosinat  
und Saflufenacil (siehe für ausführlichere Informatio-
nen die Anhänge 1 und 2). Die Pestizidvermarktung in 
Süd afrika und Brasilien steht exemplarisch für die große 
Bedeutung, die hochgefähr liche Pestizide für das Ge-
schäft von Bayer und BASF weltweit haben: 36,7 Prozent 
der 2018 von Bayer weltweit verkauften Wirkstoffe  
und 24,9 Prozent der BASF-Wirkstoffe sind laut PAN- 
Definition hochgefährlich.2 

Bayer und BASF 
im globalen Pestizidmarkt
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Weltweit spielen die deutschen Konzerne Bayer  
und BASF eine zentrale Rolle. Nach der Übernahme des  
berüchtigten Glyphosat-Herstellers Monsanto im Jahr 
2018 ist die deutsche Bayer AG nun weltweit die Num-
mer 1 auf dem kommerziellen Saatgutmarkt und die 
Nummer 2 – hinter Syngenta (seit 2017 im Besitz von 
ChemChina) – auf dem globalen Pestizidmarkt mit  
einem Jahresumsatz von 10,6 Milliarden US-Dollar im 
Jahr 2018. Von der Bayer-Monsanto-Fusion hat aber  
auch BASF profitiert, denn aufgrund von Auflagen  
durch Kartellbehörden musste Bayer bestimmte  
Geschäftssparten abtreten, die BASF dann aufkaufte.  
So ist BASF in der Liste der weltweit führenden Agrar-
chemieunternehmen auf Platz 3 aufgestiegen, mit  
einem Umsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar.3 Hinter  
China ist Deutschland mit einem Exportvolumen im 
Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar der zweitwichtigste 
Pestizidexporteur weltweit – noch vor den USA mit 
einem Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 
2018 – und hält einen Anteil von knapp zwölf Prozent 
am globalen Pestizidexportgeschäft.4 Gleichzeitig sollte 
nicht außer Acht gelassen werden, dass die ehemaligen 
Monsanto-Produktionsstätten in den USA nun auch der 

3Globaler Pestizidmarkt

http://www.fao.org/faostat/en/#home
https://pan-germany.org/download/giftige-exporte-ausfuhr-hochgefaehrlicher-pestizide-von-deutschland-in-die-welt/
https://pan-germany.org/download/giftige-exporte-ausfuhr-hochgefaehrlicher-pestizide-von-deutschland-in-die-welt/
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/meld_par_64_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=2


Bayer AG gehören und dass deutsche Unternehmen so-
mit durch Bayer-Exporte aus den USA in andere Länder 
einen noch größeren Anteil am Export, insbesondere in 
Länder des globalen Südens, hat. 

Dass Bayer und BASF im globalen Süden hoch - 
gefährliche Pestizide vermarkten, die in der EU gar nicht 
im Umlauf sein dürfen, trägt zu dem erschreckenden 
Umstand bei, dass sich 99 Prozent der Todesfälle auf-
grund von Pestizidvergiftungen in Afrika, Asien und  
Lateinamerika ereignen.5 So werden jährlich schätzungs-
weise drei Millionen Menschen weltweit wegen einer 
akuten Pestizidvergiftung behandelt, 25 Millionen  
erlei den weniger akute Vergiftungen und zwischen 
20.000 und 40.000 Menschen sterben am Arbeitsplatz 
durch Pestizidvergiftung.6 Gründe für die besonders 
häufigen Vergiftungen in Ländern des globalen Südens 
sind niedrigschwellige Zulassungsverfahren, unzu-
reichende Aufklärung über die Gefährlichkeit der  
enthaltenen Wirkstoffe und oftmals unzureichender  
Arbeitsschutz. Die pestizidproduzierenden Unterneh-
men geben vor, dass ihre Produkte sicher seien, wenn 

sie korrekt eingesetzt werden. Auf dieser Annahme  
einer „sicheren Anwendung“ basiert die Marktzulas-
sung. Die Praxis zeigt jedoch, dass in vielen Fällen eine 
sichere Anwendung nicht gewährleistet ist – dies ist 
sowohl den Aufsichtsbehörden als auch den Unterneh-
men bekannt.7 Plantagenarbeiter*innen – zum Beispiel 
auf Zitrusplantagen in Südafrika – sowie Bäuerinnen 
und Bauern wenden Pestizide häufig ohne die nötigen 
Trainings, Vorsichtsmaßnahmen und ohne Schutz-
kleidung an und riskieren dabei ihre Gesundheit und 
die ihrer Familien. Bewohner*innen von ländlichen 
Gemeinden etwa in Brasilien berichten von Sprühein-
sätzen per Flugzeug in unmittelbarer Nähe zu ihren 
Wohnsiedlungen. Auch fehlt häufig eine angemessene 
Entsorgungs-Infrastruktur (wie Container oder Sammel-
stellen) und Aufklärung über die sichere Entsorgung von 
Pestiziden. Pestizide lassen sich längst weltweit in gro-
ßen Teilen der Böden und Gewässer nachweisen. Neben 
den negativen Folgen für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt geht der Einsatz chemisch-synthetischer 
Pestizide aufgrund der hohen Kosten für viele kleinbäu-
erliche Betriebe mit Abhängigkeit und Verschuldung 

Seit 2009 veröffentlicht das internationale Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) eine Liste der hochgefährlichen Pestizide 

(Highly Hazardous Pesticides, HHPs), die auf Kriterien der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten  

Nationen (FAO) sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beruht, diese aber noch erweitert und präzisiert. Die ein-

zelnen Kriterien werden in folgende vier Gefahrengruppen eingeteilt: akute Toxizität, langfristige (chronische) gesund - 

heitliche Auswirkungen, Umweltschädlichkeit und Listung in internationalen Abkommen zur Regulierung von Pestiziden. 

Die aktuelle PAN-Liste umfasst 310 Wirkstoffe,  

siehe unter: https://pan-germany.org/download/pan-international-list-of-highly-hazardous-pesticides/. 

Auch FAO und WHO haben eine gemeinsame Definition von HHPs entwickelt. Mehr Informationen dazu gibt es hier:  

www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/hhp/en/.  

In der vorliegenden Publikation beziehen wir uns auf die PAN-Definition, wenn von HHPs die Rede ist.

Box 1: Was sind hochgefährliche Pestizide?
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einher. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.  
Neben zivilgesellschaft lichen Bündnissen weltweit, die 
sich für eine pestizidfreie Landwirtschaft einsetzen, 
nimmt in vielen Ländern auch die Regulierung durch 
Regierungen zu. So haben in den letzten fünf Jahren  
14 Regierungen in Afrika, Asien und Lateinamerika bei-
spielsweise den Import und/oder Einsatz von Glyphosat 
verboten oder zumindest eingeschränkt.8

Pestizidzulassung und –vermarktung 
weltweit

Wenn es um die Frage geht, warum Konzerne wie  
Bayer und BASF im globalen Süden bestimmte Pestizid-
wirkstoffe auf den Markt bringen, die in der EU nicht 
genehmigt sind, führen sie gern das Argument an, dass 
es für unterschiedliche Pflanzenkulturen und unter-
schiedliche klimatische Bedingungen auch verschiedene 
Wirkstoffe brauche, um Unkräuter oder Insektenplagen 

zu bekämpfen. Deshalb würden sie viele Wirkstoffe in 
der EU gar nicht erst zur Prüfung anmelden. Doch die 
Recherche ergebnisse der Autor*innen dieser Broschüre 
zeigen, dass im globalen Süden eine Reihe von Wirkstof-
fen von Bayer und BASF auf dem Markt sind, die in der 
EU zunächst genehmigt waren, nach einiger Zeit jedoch 
aufgrund der Risiken für Mensch und Natur verboten 
wurden. Dazu zählen unter anderem Cyanamid von 
BASF und Propineb von Bayer. Dies ist ein inakzeptables 
Risiko, denn die gesundheitlichen Gefahren sind für alle 
Menschen weltweit dieselben – vollkommen unabhän-
gig von den geografischen Bedingungen. Gleichzeitig 
kann die Tatsache, dass ein Wirkstoff in der EU nie zur 
Prüfung angemeldet wurde, auch strategische Gründe 
haben. In manchen Fällen antizipieren Unternehmen, 
dass ein bestimmter Wirkstoff der aufwändigen Prüfung 
auf EU-Ebene nicht standhalten würde, und versuchen 
es deshalb aus Kostengründen besser gleich in einem 
Land mit schwächerer Regulierung und günstigeren 
Zulassungsverfahren.

Der Begriff Pestizid, von der Industrie „Pflanzenschutzmittel“ genannt, umfasst Herbizide (gegen Unkräuter),  

Insektizide (gegen Insekten) und Fungizide (gegen Pilze). Der Begriff ist jedoch schwammig, denn es sollte  

unterschieden werden zwischen den chemischen Wirkstoffen und den fertigen Pestizidprodukten (auch Präparate 

oder Formulierungen genannt), die auch Hilfsstoffe und gegebenenfalls Lösungsmittel enthalten. 

Das ist unter anderem für die Zulassungspolitik wichtig. Denn im Falle der EU genehmigt die EU-Kommission die 

einzelnen Wirkstoffe – nach einer Prüfung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).  

Erst dann können die einzelnen EU-Mitgliedstaaten Pestizidprodukte, die diesen Wirkstoff enthalten, zum Verkauf 

zulassen. In Deutschland sind dafür das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und 

das Umweltbundesamt zuständig.

Box 2: Pestizide - Wirkstoff versus Produkt
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Bei der Vermarktung ihrer Pestizide außerhalb der 
EU verfolgen Bayer und BASF mehrere Strategien. Zum 
einen exportieren sie fertige Pestizidformulierungen, 
die komplett in Deutschland hergestellt wurden, in Dritt - 
länder – insbesondere in viele kleinere, ökonomisch 
schwächere Länder des globalen Südens. Zum ande-
ren betreiben Bayer sowohl in Südafrika als auch in 
Brasilien und BASF zumindest in Südafrika eigene Pro-
duktionsstätten, in denen außer der Herstellung der 
Wirkstoffe alle weiteren Schritte der Produktion und 

Logistik erfolgen – das heißt die Formulierung der Pesti-
zidprodukte, die Verpackung, Vertrieb etc. Eine weitere 
zentrale Vermarktungsstrategie betrifft den Export der 
Wirkstoffe. Unternehmen im jeweiligen Land importie-
ren diese – unter anderem von Bayer und BASF – und 
verarbeiten sie selbst zum Endprodukt. Auf diese Weise 
ist auf der Packung nicht mehr ersichtlich, dass die 
Wirkstoffe ursprünglich von Bayer oder BASF hergestellt 
wurden.

Angesichts der von Pestiziden ausgehenden Risiken für Gesundheit und Umwelt wären wirksame Schutz- und  

Regulierungsmechanismen dringend geboten. Insbesondere mit Blick auf Länder des globalen Südens hatte der 

Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO Council) bereits im Jahr 2006 

darauf hingewiesen, dass bestimmte Pestizide in Ländern des globalen Südens nicht eingesetzt werden können, 

ohne Schäden zu verursachen, und empfahl ein schrittweises Verbot hochgefährlicher Pestizide. Neben den  

nationalen Zulassungen und Anwendungsvorgaben regeln zwei freiwillige Rahmenvereinbarungen und vier ver-

bindliche internationale Konventionen den Umgang mit Pestiziden:

Internationaler Verhaltenskodex für Pestizidmanagement (Code of Conduct) – Der Kodex gilt für alle Pestizide und 

enthält freiwillige Verhaltensnormen zum Handel und Umgang mit Pestiziden. In Artikel 3.4 heißt es zu Pestizid-

exporten: „Die Regierungen von pestizidausführenden Ländern sollten so weit wie möglich sicherstellen, dass gute 

Handelspraktiken bei der Ausfuhr von Pestiziden, insbesondere in Länder ohne oder mit begrenzten Regelungen, 

beachtet werden.“10

Strategischer Ansatz zum Internationalen Chemikalienmanagement (Strategic Approach to International  

Chemicals Management, SAICM) – Der Strategische Ansatz verfolgt – auf Basis eines freiwilligen Abkommens –  

das Ziel, die negativen Effekte von Chemikalien auf Umwelt und Gesundheit bis 2020 zu minimieren. Dieses Jahr 

soll auf einer Konferenz im Oktober ein Folgeabkommen zum Chemikalien- und Abfall management für SAICM  

verabschiedet werden.

ILO-Konvention zu Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt (ILO-Konvention 155) – Die Konvention definiert die  

verschiedenen Aspekte einer kohärenten Politik zur Sicherstellung von Gesundheit am Arbeitsplatz auf nationaler 

Ebene. Dabei geht es um die Sicherheit im Umgang mit Maschinen und mit chemischen Substanzen, darunter  

Pestizide. Sie wird von Staaten ratifiziert und gilt für diese verbindlich.

Box 3: Internationale Vereinbarungen zur Pes
tizidregulierung
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Mangelnde Informationen, 
mangelnde Regulierung

Leider mangelt es nach wie vor an Transparenz, um 
Daten zum internationalen Pestizidhandel einsehen zu 
können. Auch das in Deutschland zuständige Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) veröffentlicht nur, welche Pestizidwirkstoffe in 
welcher groben Größenordnung exportiert werden, 
jedoch nicht, in welche Länder und in welchen Mengen 

exportiert sowie von welchem Unternehmen der Wirk-
stoff hergestellt wurde. Nur für bestimmte, besonders 
gefährliche Pestizidwirkstoffe und Pestizidformulierun-
gen (derzeit 31 Pestizidwirkstoffe und sieben Pestizid-
formulierungen) besteht eine international geltende 
Meldepflicht, wozu auch die Angabe des Empfängerlan-
des gehört. Darunter finden sich vor allem Wirkstoffe, 
die im Anhang III des Rotterdamer Übereinkommes als 
sogenannte PIC-Pestizide gelistet sind.9

Stockholmer Übereinkommen über langlebige organische Schadstoffe (Stockholm-Konvention) – Die Konven tion 

enthält völkerrechtlich bindende Verbote und Beschränkungsmaßnahmen für bestimmte langlebige organische 

Schadstoffe (persistent organic pollutants, POP).

Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für  

bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (PIC-Konvention) – Das  

völker rechtlich bindende Abkommen schreibt für bestimmte Pestizidwirkstoffe vor, dass die Importländer nach  

Inkenntnissetzung durch die Exportländer der Einfuhr des betreffenden Stoffs aktiv zustimmen müssen  

(Prior Informed Consent, PIC).

Montreal Protokoll – Das verbindliche Übereinkommen verpflichtet die unterzeichnenden Staaten zur Reduzierung 

und langfristigen vollständigen Vermeidung von Emissionen von chlor- und bromhaltigen Chemikalien, die die Ozon-

schicht zerstören, darunter auch der Pestizidwirkstoff Methylbromid.

Bis heute werden nur 3,3 Prozent der weltweit eingesetzten und gehandelten Pestizidwirkstoffe über die Stockholm- 

Konvention, PIC-Konvention oder das Montreal Protokoll verbindlich reguliert. Dies bedeutet, dass der Großteil  

des Handels mit und Einsatzes von Pestiziden über nationale Gesetze und freiwillige Leitlinien geregelt werden. 

Die unterschiedlichen Standards in den Ländern ermöglichen es Unternehmen, mit ihren Produkten in Länder mit 

schwächeren Auflagen auszuweichen, wenn diese beispielsweise in der EU nicht mehr zugelassen sind. Dass es  

bislang nicht gelungen ist, die Schäden an Menschen und Natur durch den Einsatz teils hochgefährlicher Pestizide 

zu verhindern, zeigt, dass die bestehenden Abkommen keinen ausreichenden und wirksamen Schutz darstellen. 
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Quelle: Die Zahlen wurden auf Anfrage der Autor*innen von der südafrikanischen Steuerbehörde (South African Revenue Services)  

zur Verfügung gestellt. Die Werte wurden mit einem Wechselkurs von 16 zu 1 von ZAR in EUR umgerechnet. 

Südafrika
Bayer und BASF gefährden die  
Gesundheit von Landarbeiter*innen

Südafrika bietet den größten Absatzmarkt für  
Pestizide und andere Agrarchemikalien auf dem  
afrikanischen Kontinent und ist damit für transnatio-
nal agierende Chemiekonzerne von großer Bedeutung. 
Mehr als 3.000 Pestizide sind in dem Land am Kap  
zugelassen.11 Der Anteil Südafrikas am afrikanischen  
Agrarchemiemarkt ist in den letzten Jahren kontinuier-
lich gestiegen und beträgt aktuell circa 35 Prozent.12  
Die anderen großen Märkte sind Ägypten, Algerien,  
Côte d’Ivoire, Ghana, Kenia, Marokko und Nigeria.13 
Südafrika ist nicht nur einer der größten Verbraucher, 
sondern gehört auch zu den größten Importeuren von 
Pestiziden auf dem Kontinent.14 Wurden im Jahr 2007 
Wirkstoffe und Pestizidprodukte im Wert von rund 
178 Millionen US-Dollar in das Land importiert, so hat 
sich der Import binnen zehn Jahren auf 440 Millionen 
US-Dollar mehr als verdoppelt.15 Die meisten Pestizide 
werden aus China, den USA, Deutschland und Belgien 
nach Südafrika exportiert. In den letzten zwei Jahren 
haben deutsche Firmen Pestizide im Wert von ungefähr 
80 Millionen Euro in das Land geliefert. Deutschland 
stand damit an dritter Stelle der Länder, aus denen  
Südafrika seine Pestizide bezog.16 

Das Land am Kap ist in den letzten 20 Jahren zu-
dem zu einem wichtigen Pestizidumschlagplatz für die 
gesamte Region geworden. Der Wert der Ausfuhren von 

Pestizidprodukten ist in nur 17 Jahren zwischen 2000 
und 2017 von ein wenig mehr als 100.000 US-Dollar auf 
mehr als 240 Million US-Dollar jährlich gestiegen. Laut 
Marktanalysen wird sich der Trend auch in Zukunft 
fortsetzen.17

Bayer und BASF auf dem 
südafrikanischen Pestizidmarkt

Deutsche Agrarchemiekonzerne spielen eine bedeuten-
de Rolle auf dem südafrikanischen Pestizidmarkt. Bayer 
macht schon seit den 1950er Jahren in dem Land Ge-
schäfte und BASF ist seit 1966 vor Ort vertreten. Aktuell 
bietet Bayer 80 Pestizidprodukte an, BASF hat 53 Produk-
te im südafrikanischen Portfolio.18 In der eigenen Pro-
duktionsstätte in Nigel, im Südosten von Johannesburg 
gelegen, produziert Bayer seit den 1980er Jahren einige 
seiner Pestizidprodukte und vertreibt sie sowohl in Süd-
afrika als auch in benachbarten Ländern.19 Auch BASF 
hat in Südafrika Produktions kapazitäten aufgebaut. Die 
beiden deutschen Agrar chemiegiganten verkaufen in 
dem Land am Kap zum Teil Produkte mit Wirkstoffen, 
die in der EU entweder niemals genehmigt waren oder 
denen in der Vergangenheit aufgrund zu hoher Risiken 
die Genehmigung wieder aberkannt wurde. In der in 
Südafrika angebotenen Produktpalette finden sich bei 
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Wert der Pestizidexporte nach Süd
afrika 

(nach Herkunftsland sortiert)

Angaben in Euro für den Zeitraum Januar 2018 bis einschließlich Oktober 2019
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Bayer mindestens sieben und bei BASF mindestens  
vier Wirkstoffe ohne EU-Genehmigung. Bei den drei 
Bayer-Wirkstoffen Carbofuran, Propineb und Thiodicarb 
wurde die EU-Genehmigung sogar explizit widerrufen. 
Fünf der sieben Bayer-Wirkstoffe werden von PAN als 
hochgefährlich eingestuft. Vier der Wirkstoffe wurden 
laut BVL im Jahr 2018 nach Südafrika exportiert, darun-
ter auch das besonders gefährliche Propineb in einer 
hohen Menge von 1.000 bis 2.500 Tonnen. Bei BASF  
ist es ähnlich: Der Wirkstoff Chlorfenapyr findet sich  
auf der PAN-Liste der hochgefährlichen Pestizide und  
wurde laut BVL-Liste 2018 aus Deutschland nach Süd-
afrika exportiert (siehe für ausführlichere Informatio-
nen zu den Bayer- und BASF-Wirkstoffen in Südafrika 
Anhang 1).20 

Bauern und Bäuerinnen kaufen die Pestizide in 
Südafrika bei registrierten Agrarchemiehändlern, deren 
Verkaufsstellen sich überall im Land befinden. Allein 
30 Pestizidhändler mit unterschiedlich großen Vertriebs-
netzwerken sind Mitglieder von CropLife in Südafrika, 
dem größten Interessensverband der Agrarchemie.21 
Während die Pestizidhändler grundsätzlich die Produkte 
der verschiedenen südafrikanischen Unternehmen an-
bieten, scheinen sowohl Bayer als auch BASF ihre Pro-
dukte nur über wenige, ausgewählte Händler zu verkau-
fen, die diese den Bauern und Bäuerinnen anbieten.22

Die Verwendung von in der EU nicht genehmigten 
Wirkstoffen in eigenen Pestizidprodukten ist jedoch 
nur die Spitze des Eisbergs. Zwischen Bayer und BASF 
als transnationalen Konzernen auf der einen Seite 
und der Vielzahl südafrikanischer Unternehmen im 
Pestizid sektor auf der anderen Seite besteht eine fak-
tische Arbeitsteilung. Die aufwendige, langwierige 
und kosteninten sive Entwicklung und Forschung zu 
grundsätzlich neuen Pestizidprodukten übernehmen die 
transnationalen Konzerne. Die südafrikanischen Unter-
nehmen hingegen importieren die Wirkstoffe und for-
mulieren auf ihrer Basis Pestizidprodukte, die sie unter 
eigenem Label vermarkten. 100 Prozent der Wirkstoffe, 
auf deren Basis in Südafrika Pestizidprodukte formuliert 
werden, werden aktuell importiert.23 Da die einzelnen 
Wirkstoffe jeweils nur von wenigen transnationalen 
Konzernen produziert werden, sind die südafrikani-
schen Pestizidproduzenten von diesen stark abhängig.24 
Auch wenn die konkreten Exportverbindungen intrans-
parent bleiben, ist klar, dass nur ein Teil der Wirkstoffe 
von Bayer, BASF und anderen Pestizidunternehmen über 
deren eigene Pestizidprodukte auf den südafrikanischen 
Markt gelangen. Ein anderer Teil ihrer Wirkstoffe landet 
über die Pestizidprodukte südafrikanischer Firmen  
dort. Über die Liste im Anhang III der PIC-Konvention 
lässt sich ein kleiner Einblick in diesen Markt gewinnen. 
Einer der Wirkstoffe in dieser Liste ist zum Beispiel  
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Der Gesundheitsschutz von Arbeiter*innen auf Zitrusfarmen  

in Südafrika weist drastische Mängel auf.

Cyfluthrin, der im Jahr 2018 aus Deutschland unter an-
derem nach Südafrika exportiert wurde.25 Cyfluthrin 
kann allergische Hautreaktionen auslösen und ist schäd-
lich beim Einatmen. Der Wirkstoff findet sich jedoch in 
keinem von deutschen Unternehmen vertriebenen  
Pestizidprodukt in Südafrika. Interessanterweise war 
Bayer nicht nur Antragssteller, sondern auch der wich-
tigste Bereitsteller von Daten für das Prüfungsverfahren 
in der EU in den 1990er Jahren.26 Der Wirkstoff wurde 
nie von der EU genehmigt.

Transparenz und 
Kontrolle von Pestiziden 

Nach Angaben von PAN sind in Südafrika insgesamt 
knapp 500 Wirkstoffe registriert.27 Davon sind 67 in der 
EU nicht genehmigt, 121 weitere werden von PAN als 
hochgefährlich eingestuft.28 Es gibt in Südafrika kaum 
öffentlich zugängliche Informationen zum Import von 
spezi fischen Wirkstoffen oder Pestizidprodukten. Zum 
Beispiel gibt es keine firmenspezifischen Angaben. 
Anfragen der Autor*innen bei öffentlichen Stellen in 
Südafrika ebenso wie an Bayer und BASF wurden nur 
unzureichend oder gar nicht beantwortet. Das südafri-

kanische Agrarministerium (Department of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, DAFF) ist in erster Linie für die 
Regulierung des Pestizidmarktes verantwortlich. Zu den 
Aufgaben des Ministeriums gehören unter anderem 
die Zulassung sowie die Kontrolle über die Herstellung, 
den Vertrieb und den Verkauf der Pestizide. Ein Groß-
teil der Pestizide wird nach der Zulassung nicht wieder 
überprüft. Das ist sehr bedenklich, weil Informationen 
zu den konkreten Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und auf die Umwelt zum Zeitpunkt der Zu-
lassung oft nur begrenzt verfügbar sind. Insbesondere 
wissenschaft liche Erkenntnisse zu komplexeren toxi-
ko logischen Wirkungszusammenhängen wurden in 
Südafrika oftmals erst in den letzten Jahren gesammelt 
beziehungsweise sind in den kommenden Jahren zu 
erwarten.29 Der südafrikanische Staat hat sowohl die 
Stockholm-Konvention als auch die PIC-Konvention 
zum Umgang mit hochgiftigen Pestiziden unterzeichnet. 
Wissenschaftliche Analysen kommen jedoch zu dem 
Schluss, dass Südafrika bislang nicht in der Lage ist, 
seine sich aus den beiden Konventionen ergebenden 
Verpflichtungen zum Monitoring und zur Evaluierung 
des Umgangs mit diesen hochgiftigen Pestiziden zu er-
füllen.30 

Fotos : © Benjamin Luig
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Die untersuchten Farmen Nuwelande, Hillside und Panzi 

produzieren Zitrusfrüchte für den europäischen Markt.

Verletzungen von Arbeitsrechten 
in der Landwirtschaft

Eine Vielzahl von Studien der letzten Jahre hat belegt, 
dass im Agrarsektor Südafrikas – auch auf Farmen, die 
für den globalen Markt produzieren – fundamentale 
Arbeitsrechte verletzt werden, insbesondere im Bereich 
der Gesundheit am Arbeitsplatz.31 So stellte eine  
breit angelegte Untersuchung im Weinsektor auf der 
Grundlage von Interviews mit über 300 Landarbeiterin-
nen in den Provinzen Nordkap und Westkap eklatante 
Arbeitsrechtsverletzungen fest: 51 Prozent der befragten 
Arbeiterinnen gaben an, schon binnen 60 Minuten nach 
dem Sprühen von Pestiziden wieder auf den Feldern zu 
arbeiten. 66 Prozent der Arbeiterinnen erklärten, dass 
ihnen das Farmmanagement keinerlei Schutzkleidung 
zur Verfügung stellt. 73 Prozent der Landarbeiterinnen 
gaben an, dass ihnen Risiken im Zusammenhang mit der 
Ausbringung von Pestiziden nicht erklärt worden sind.32 
Diese weit verbreiteten Formen von Arbeitsrechtsverlet-
zungen haben nicht zuletzt mit den immer noch vorhan-
denen antagonistischen Arbeitsbeziehungen zwischen 
meist weißen Farmern und schwarzen Arbeiter*innen 
zu tun. Zu Zeiten der Apartheid galten für die Landwirt-
schaft und die dort Arbeitenden keinerlei Arbeitsrechte. 

Noch Anfang der 1990er Jahre war es im Westkap üblich, 
dass Farmarbeiter*innen beim Besprühen von Obst-
plantagen aus dem Flugzeug als lebendige Markierungen  
auf den Feldern standen.33

Giftige BASF–Pestizide
auf Zitrusfarmen

Die Auswirkungen des Einsatzes von hochgefährlichen  
Pestiziden auf Landarbeiter*innen und ihre Familien im 
Kontext problematischer Arbeitsbedingungen werden 
am Beispiel von Farmen im Zitrussektor deutlich. Die 
Provinz Ostkap ist eine Hauptregion für den Anbau von 
Zitrusfrüchten. Viele Zitrusbetriebe dort produzieren 
auch für den europäischen Markt und sind daher nach 
den Standards von SIZA und GlobalGAP zertifiziert.34 
Im Gamtoos Tal und im Sundays River Valley gibt es 
mehrere Pestizidhändler, die Bayer- und BASF-Produkte 
verkaufen. 

Auf der Farm Nuwelande35 werden sowohl Zitrus-
früchte für den Export als auch Kartoffeln und anderes 
Gemüse für den heimischen Markt angebaut. Auf dem 
Betrieb arbeiten 45 festangestellte Arbeiter*innen, die 
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Die Trinkwasserquelle auf der Farm Nuwelande liegt direkt  

neben der Plantage, auf der Pestizide ausgebracht werden.

auch dort wohnen. Darüber hinaus beschäftigt die Farm 
circa 70 migrantische Arbeiter*innen aus Simbabwe. 
Diese „labour broker workers“ sind als Leiharbeiter*in-
nen nur saisonal beschäftigt. Die Arbeiter*innen setzen 
das Herbizid Treevix von BASF ein, das den Wirkstoff 
Saflufenacil enthält, der in der EU nicht genehmigt ist. 
Sowohl Saflufenacil als auch andere Herbizide auf der 
Farm werden in Kombination mit Dash eingesetzt, eben-
falls von BASF. Dash enthält Methylester, Oxiran und 
Naphtalin. Es ist ein Beimittel, das heißt, es verstärkt 
bei der Ausbringung die Wirkung von Herbiziden und 
Fungiziden. Dash wird auch in Mitgliedsländern der EU 
verwendet. Laut Produktbeschreibung verursacht Dash 
schwere Augenschäden und kann beim Eindringen in 
die Atemwege tödlich sein.36 

In Interviews erläutern die Arbeiter*innen, dass 
nur die Festangestellten unter ihnen elementare Schutz-
kleidung und Masken vom Farmmanagement erhalten, 
die migrantischen Arbeiter*innen hingegen nicht. Das 
Sprühen der Pestizide findet zudem auch dann statt, 
wenn die migrantischen Arbeiter*innen nur eine Baum-
reihe weiter arbeiten. Somit ist nicht zu verhindern, 
dass sie die Chemikalien einatmen. Die Arbeiter*innen 
erhalten auf dem Betrieb, wie auch von GlobalGAP vor-
geschrieben, ein Mal im Jahr ein Gesundheitstraining. 

Übereinstimmend berichten die Arbeiter*innen infolge 
der Arbeit mit den Pestiziden jedoch über Symptome 
wie Kopfschmerzen sowie Juckreiz im Gesicht und an 
den Armen. Ein weiteres grundlegendes Problem ist 
das Trinkwasser. Ein Teil der Arbeiter*innen auf der 
Farm und ihre Familien beziehen ihr Trinkwasser aus 
einem kleinen Stausee, unmittelbar neben der Plantage, 
auf der Pestizide regelmäßig ausgebracht werden. Die 
Dash-Produktbeschreibung betont, dass das Mittel für 
Wasserorganismen giftig ist und sie langfristig schädigt. 

Wie akut gefährlich der mangelnde Arbeitsschutz 
für die Arbeiter*innen sein kann, zeigt das Beispiel der 
Hillside Zitrusfarm,37 die gleich neben Nuwelande liegt. 
Auch Hillside ist SIZA- und GlobalGAP-zertifiziert. Auf 
Hillside arbeiten 21 festangestellte Arbeiter*innen und 
bis zu 50 migrantische „labour broker workers“. Auf 
dieser Farm wird ebenfalls das Herbizid Treevix von 
BASF eingesetzt, und auch auf diesem Betrieb berichten 
die Arbeiter*innen davon, dass gleichzeitig gesprüht 
und in unmittelbarer Nähe andere Arbeiten verrichtet 
werden. Die Arbeiter*innen berichten zudem von dem 
Fall ihres Kollegen Jonas Zibano,38 einem der Traktor-
fahrer auf Hillside. Die Traktoren der Farm, mit denen 
gesprüht wird, haben offene Fahrerkabinen. Als Jonas 
im März 2017 Pestizide ausbrachte, blies ihm eine Wind-

Fotos: © Benjamin Luig
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BASF-Produkte auf Zitrusfarmen in Südafrika enthalten Wirkstoffe, 

die in der EU nicht genehmigt sind.

böe die Chemikalien direkt ins Gesicht, was zu einer 
akuten Lungenvergiftung führte. Der Farm-Manager 
weigerte sich, Jonas ins nahegelegene Krankenhaus 
zu fahren. Er musste stattdessen von einer Ambulanz 
abgeholt werden. Als Jonas nach mehrwöchigem Kran-
kenhausaufenthalt auf die Farm zurückkam, nahm er 
seine Arbeit als Traktorfahrer wieder auf. Allerdings 
unter verschlechterten Arbeitsbedingungen. Statt einer 
Festanstellung wurde er von nun an vom Management 
nur noch saisonal beschäftigt. 

Ein drittes Beispiel ist die Panzi-Zitrusfarm.39 
Auch sie liegt in der Provinz Ostkap, im Sundays River 
Valley nahe der Kleinstadt Kirkwood, in einer weiteren 
Hauptanbauregion von Zitrusfrüchten. Auch Panzi ist 
SIZA und GlobalGAP zertifiziert und produziert Zitrus-
früchte unter anderem für den US-amerikanischen und 
den europäischen Markt. Auf der Farm sind 60 Arbei-
ter*innen fest angestellt, zur Erntezeit kommen 140 
saisonale Arbeitskräfte hinzu. Auf der Panzi-Farm wird 
unter anderem das BASF-Insektizid Hunter 24 verwen-
det. Hunter enthält den Wirkstoff Chlorfenapyr. Dieser 
ist in der EU nicht genehmigt. Er gilt als gesundheits-
schädlich beim Verschlucken, giftig beim Einatmen und 
als sehr giftig für Wasserorganismen. Die Arbeiter*in-
nen berichten,dass ein Großteil der Pestizide vor dem 

Einsatz von ihnen gemischt werden muss und sie bei 
der Zubereitung einen Teil der Substanzen einatmen. 
Sie erzählen auch von Symptomen wie Juckreiz im Hals. 
Die Arbeiter*innen nehmen zwar an einer jährlichen 
Vorsorgeuntersuchung teil, aber trotz Bitten erhalten sie 
nicht die medizinischen Berichte. Ihnen wird lediglich 
mündlich mitgeteilt, dass angeblich alles in Ordnung 
sei. Sie berichten auch von Fällen, in denen die Beschäf-
tigten wegen der Arbeit mit Pestiziden krank wurden 
und in zwei Fällen die Arbeiter*innen sogar aufgrund 
ihres schlechten Gesundheitszustands von Tätigkeiten 
im Umgang mit Pestiziden abgezogen werden mussten. 

Vergleichbare unzureichende Standards des Ge-
sundheitsschutzes am Arbeitsplatz lassen sich auch  
auf anderen Farmen der Region beobachten. Die Fälle 
Nuwelande, Hillside und Panzi zeigen beispielhaft:  
Eklatante Arbeitsrechtsverletzungen, die gegen Vorga-
ben des Arbeitsschutzgesetzes (Occupational Health  
and Safety Act) der südafrikanischen Regierung ebenso 
verstoßen wie gegen die Vorgaben von SIZA, sind weit 
verbreitet. Da die BASF in der Region Pestizide über 
eigene Händler vertreiben lässt, steht der Konzern hier 
auch bei der unzureichenden Anwendung seiner Pesti-
zidprodukte in der Mitverantwortung.
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Anstieg des jährlichen Pestizidverbrauchs in 
Brasilien 

zwischen 2000 und 2018 in Tonnen 20182000

162.461 
Tonnen

549.280 
Tonnen

Brasilien ist einer der Staaten mit dem höchsten 
Pestizideinsatz weltweit. Im Jahr 2018 verzeichnete  
die Pestizidindustrie in Brasilien einen Umsatz von  
10,8 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 20 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.40 Seit Ende der 1990er Jahre 
hat sich die brasilianische Landwirtschaft insbesondere 
auf den großflächigen Anbau von Ackerkulturen wie 
Soja, Mais und Zuckerrohr spezialisiert. Zwischen 1998 
und 2018 hat sich die Anbaufläche dieser drei Pflanzen 
mehr als verdoppelt, während die landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche insgesamt um 30 Prozent gewachsen ist.41 
Das dahinterstehende Agrarmodell basiert auf dem in-
tensiven Einsatz von Pestiziden, chemisch-synthetischen 
Düngemitteln und gentechnisch verändertem Saatgut. 
Infolgedessen hat sich der nationale Pestizidverbrauch 
zwischen 2000 und 2018 mehr als verdreifacht, von circa 
162.000 auf rund 549.000 Tonnen.42

Seit der Wahl des rechtsextremen Präsidenten Jair 
Bolsonaro im Januar 2019 sind die politischen Rahmen-
bedingungen für den massiven Pestizideinsatz noch 
„günstiger“ geworden. So wurde unter Bolsonaro der 
Zulassungsprozess von neuen Pestizidprodukten be-
schleunigt. Allein im Jahr 2019 wurden 474 neue Pesti-
zidprodukte zugelassen, davon bereits 152 innerhalb  
der ersten 100 Amtstage des Präsidenten. Damit hat die 
Bolsonaro-Regierung schon jetzt mehr Pestizide zuge-

lassen als jede andere Regierung vor ihr in einem ver-
gleichbaren Zeitraum. Dazu gehören auch 42 Produkte, 
die in der EU nicht zugelassen sind.43 Im Juni 2019  
haben sich die EU und die Mercosur-Länder auf ein 
Handelsabkommen geeinigt. Nach Inkrafttreten könnte 
sich der Import von Pestiziden aufgrund der Zollver-
günstigungen weiter vereinfachen und billiger werden.44 

Die Unterschiede zwischen der Regulierung von 
Pestiziden in Brasilien und in der EU sind markant: 
44 Prozent der in Brasilien registrierten Wirkstoffe sind 
in der EU nicht genehmigt.45 Darüber hinaus gibt es 
große Unterschiede bei den zulässigen Grenzwerten für 
Pestizidrückstände im Wasser: Während in der EU im 
Trinkwasser beispielsweise „nur“ 0,1 Mikrogramm  
Glyphosat pro Liter enthalten sein dürfen, liegt der 
Grenzwert in Brasilien bei 500 Mikrogramm pro Liter,  
ist also um das 5.000-Fache höher.46

Auch deutsche Unternehmen vermarkten in Bra-
silien Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind. 
BASF verkauft in Brasilien mindestens zwölf Wirkstoffe 
ohne EU-Genehmigung. Bei zwei Wirkstoffen (Cyanamid 
und Flufenoxuron) wurde die Genehmigung in der EU 
explizit nach dem Ende des Prüfungsverfahrens abge-
lehnt. Sechs von ihnen stehen auch auf der PAN-Liste 
hochgefährlicher Pestizide. Einige dieser Wirkstoffe, wie 

Brasilien
Agrargifte aus Deutschland 
bedrohen indigene Gruppen

14 Brasilien
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Cyanamid und Glufosinat, wurden laut der Ausfuhrliste 
der BVL für 2018 in großen Mengen, zwischen 2.500 und 
10.000 Tonnen, aus Deutschland nach Brasilien ausge-
führt. Bei Bayer ergibt sich ein ähnliches Bild: Mindes-
tens zwölf Wirkstoffe ohne EU-Genehmigung sind auf 
dem brasilianischen Markt, davon vier Wirkstoffe,  
deren Genehmigung von den EU-Behörden explizit ab-
gelehnt oder widerrufen wurde (Fenamidon, Propineb, 
Thiodicarb und Thiram). Sechs der zwölf Wirkstoffe  
werden von PAN als hochgefährlich eingestuft. Drei 
davon, Oxadiazon, Propineb und Thiram, wurden 
2018 laut BVL direkt aus Deutschland exportiert (siehe 
für ausführlichere Informationen zu den Bayer- und 
BASF-Wirkstoffen in Brasilien Anhang 2).47

Bayer und BASF weisen stets darauf hin, dass sie sich  
bei ihrem Pestizidgeschäft an die nationalen Pestizid - 
ge setze halten. Dabei wird jedoch verschwiegen, dass  
beide Unternehmen selbst Einfluss auf die Gestaltung 
dieser Gesetze nehmen. Beide Konzerne sind Mitglied  
in den Agrarchemie-Interessensverbänden Andef  
(Associação Nacional de Defesa Vegetal – mittlerweile 
aufgegangen in CropLife Brasilien) und SINDIVEG (Sin-
dicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 
Vegetal), die offen eine Gesetzesvorlage unterstützen, 
die in Brasilien als das „Gift-Paket“ bekannt ist.48 Dieser  
Gesetzesentwurf soll die Registrierung von Pestiziden  

in Brasilien noch weiter vereinfachen – auch von sol-
chen, die krebserregend sind, das Erbgut schädigen oder 
Fortpflanzungsprobleme verursachen können. 

Pestizidvergiftungen: Ein grundle–
gender Verstoß gegen Menschenrechte

Gravierende Gesundheitsprobleme als Folge des hohen 
Pestizideinsatzes sind dem brasilianischen nationalen 
Krebsinstitut (Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva, INCA) bekannt.49 Im Jahr 2017 wurden 
dem brasilianischen Gesundheitsministerium zufolge 
7.200 Pestizidvergiftungen registriert, wobei die Dunkel-
ziffer vermutlich weit höher liegt. Insbesondere bei 
Krankheiten wie Krebs wird der Bezug zu Pestiziden 
offiziell nicht hergestellt.50

Zu den Bevölkerungsgruppen, deren Gesundheit be-
sonders gefährdet ist, zählen Arbeiter*innen, die giftige 
Pestizide ausbringen, und Anwohner*innen in Gebieten, 
in denen Pestizide hergestellt oder eingesetzt werden.  
Es handelt sich hier oftmals um Bevölkerungsgruppen, 
die gesellschaftspolitisch weitgehend marginalisiert 
sind. Erst 2018 hat ein Bericht von Human Rights Watch 
die gesundheitlichen Folgen des Einsatzes von Pestiziden 
für ländliche Gemeinden genauer dokumentiert.51 Hier 

Foto: © Leandro Barbosa

Die Kinder des Dorfes Guyraroká spielen direkt neben einem Feld,  

auf dem regelmäßig gefährliche Pestizide ausgebracht werden.
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stechen die Folgen für indigene und afrobrasilianische 
Gruppen (Quilombolas)52 sowie kleinbäuerliche Famili-
en besonders hervor. Extrem gefährlich ist die Situation, 
wenn Pestizide von Flugzeugen aus gesprüht werden – 
eine Praxis, die gesetzlich in den meisten Bundesstaaten 
Brasiliens immer noch erlaubt ist. Viele ländliche Ge-
meinden verurteilen diese Form des Pestizid einsatzes, 
da die Gefahr der Abdrift besonders groß ist. Außerdem 
berichten Gemeinden von Fällen, in denen das Sprühen 
aus der Luft auch als „chemische Waffe“ eingesetzt wird, 
um sie von ihrem Land zu vertreiben.

Pestizidwolke vergiftet 
indigenes Dorf im brasilianischen
Bundesstaat Mato Grosso do Sul

Im Mai 2019 wurde das Dorf Guyraroká der indigenen 
Gruppe der Guarani-Kaiowá im Bundesstaat Mato  
Grosso do Sul, 275 Kilometer von der Landeshauptstadt 
Campo Grande entfernt, von einer Pestizidwolke über-
zogen. Dabei handelte es sich um eine Mischung aus 
Pestiziden und Kalk, die auf einer benachbarten Farm 
ausgebracht wurden. Als die giftige Wolke durch den 
Wind ins Dorf zog, saßen gerade 15 Kinder am Esstisch 
in der Schule. Die Dorfschule befindet sich nur 50 Meter 
von einem Zaun entfernt, der das indigene Territori-

um von der Farm Remanso II trennt. Danach zeigten 
mehrere Menschen – in der Mehrheit Kinder und alte 
Menschen – Vergiftungssymptome.53 Die Betroffenen 
wurden in die Notaufnahme des kommunalen Kranken-
hauses von Caarapó gebracht. Die Kinder litten unter  
Asthma, trockenem Husten, Atemnot, Erbrechen, 
Schmerzen im Brustkorb sowie Magen- und Kopf-
schmerzen. Tiere, darunter Hunde und Hühner, starben 
an den Folgen der Vergiftung.54 Toxischer Staub ver-
seuchte in den darauffolgenden Tagen außerdem die 
Gärten und die dort angebauten Lebensmittel der Ge-
meinde. Erileide Domingues, eine Gemeindevorsteherin 
von Guyraroká, berichtet: „Wir haben nicht viel Essen im 
Dorf und können es uns nicht leisten, die Lebensmittel 
wegzuwerfen. Wir haben versucht, uns zu schützen, 
aber der Staub hat alles bedeckt. Es betraf alle, vom 
Baby bis zum alten Menschen. Vielen Leuten ging es 
schlecht.“55 Das Dorf hatte seit Langem auf die Gefahren 
der Sprüheinsätze in der Region aufmerksam gemacht. 
Die Familien erzählen, dass häufig Pestizide ausgebracht 
werden, ob am Boden oder aus der Luft. Der Lärm der 
Landmaschinen und Flugzeuge stört die Schulstunden, 
während die Landschaft in Monokulturen aus Soja, 
Zuckerrohr und Mais umgewandelt wird. Aus Sicht von 
Domingues ist der Einsatz von Pestiziden in der Nähe 
und über dem Dorf beabsichtigt: „Die Bedrohungen 
sind permanent. Sie werfen Gift auf uns, sie beobachten 

Asthma, Husten, Atemnot: Sprüheinsätze auf dem nahen Feld  

gefährden Schüler*innen im Indigenen-Dorf Guyraroká.

Fotos : © Leandro Barbosa
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und bedrohen uns, sie suchen verschiedene Wege, um 
uns einzuschüchtern.“ Die indigene Gemeinschaft lebt 
derzeit unter prekären Bedingungen. Die Demarkierung 
ihres indigenen Landes wurde 2014 von einem Gericht 
aufgehoben, und die Guarani-Kaiowá warten in proviso-
rischen Zeltlagern auf ein neues Urteil.

Die ausgebrachten Pestizide gelangen auch in das 
Trinkwasser. Untersuchungen der Wasserbehörde  
Sisagua (Sistema de monitoramento da qualidade da água 
no Brasil) haben zwischen 2014 und 2017 im Grund-
wasser von Caarapó 27 verschiedene Pestizidwirkstoffe 
nachgewiesen. Von diesen Wirkstoffen werden elf in Zu- 
sammenhang mit Erkrankungen wie Krebs, Fehlgebur-
ten und Hormonstörungen gebracht, darunter Carbenda-
zim, ein Wirkstoff, der im Bayer-Produkt Derosal Plus 
enthalten ist und der in der EU nicht genehmigt ist.56 
Carbendazim ist von PAN als hochgefährlich eingestuft. 
Die EU hat Carbendazim als erbgutverändernd und repro-
duktionstoxisch eingestuft. Der Wirkstoff ist zudem für 
Wasserorganismen giftig und schädigt sie langfristig.57

Im Januar 2020 wurden in einem beispiellosen Ge-
richtsurteil ein Landwirt, ein Pilot und eine Vertragsfir-
ma für Sprühflugzeuge zu einer Entschädigungszahlung 
von 150.000 Reais (ungefähr 31.700 Euro) verpflichtet. 
Sie müssen das Geld an die indigene Gemeinde Tey Jusu 

im selben Verwaltungsbezirk zahlen, da sie Pestizide  
aus der Luft gesprüht haben. In diesem Fall wurde  
das Bayer-Fungizid Nativo in weniger als 30 Meter Ab-
stand zu den provisorischen Unterkünften der Indige-
nen ausgebracht. Nach dem Sprühen von Nativo litten  
die Bewohner*innen des Dorfes unter Symptomen  
wie Kopf- und Halsschmerzen, Durchfall und Fieber.58  
Nativo setzt sich zusammen aus den Wirkstoffen  
Tebuconazol und Trifloxystrobin. Beide Wirkstoffe  
sind in der EU genehmigt, obwohl Tebuconazol als  
vermutlich reproduktionstoxisch eingestuft wurde. In 
Europa ist daher der Warnhinweis „kann möglicher-
weise das Kind im Mutterleib schädigen“ verpflichtend. 

Unternehmen wie Bayer und BASF wissen, dass in 
Brasilien Pestizide per Flugzeug ausgebracht werden 
und ihre Produkte eine Gefahr für Mensch und Umwelt 
darstellen. Die Marktkonzentration auf der globalen 
Ebene hat in Brasilien direkte Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen der Menschen. In Kombination mit 
der völligen Abwesenheit des brasilianischen Staates 
beim Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen haben 
transnationale Pestizidunternehmen freie Hand, um 
selbst hochgiftige Produkte in Brasilien zu vermarkten. 
Während die Gewinne in die USA, nach Europa oder 
China fließen, bleiben die Menschen vor Ort mit den Ge-
sundheits- und Umweltschäden dauerhaft konfrontiert. 

Pestizideinsatz als „chemische Waffe“ -  

Dörfer von Indigenen sollen Monokulturen weichen.
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Wie die Beispiele aus Südafrika und Brasilien zei-
gen, vertreiben Unternehmen wie Bayer und BASF auf 
dem globalen Markt weiterhin für Mensch und Natur 
hochgefährliche Pestizide, die in der EU nicht geneh-
migt sind. Bayer hat Mitte 2019 angekündigt, Pestizide 
in Ländern des globalen Südens nur dann auf den Markt 
zu bringen, wenn zusätzlich zu den lokalen Standards 
auch die Standards einer „Mehrheit der führenden Zu-
lassungsbehörden“ erfüllt werden.59 Auf Nachfrage des 
Dachverbands der Kritischen Aktionäre und Aktionärin-
nen teilte Bayer mit, dass es sich dabei um die Behörden 
der folgenden Länder beziehungsweise Regionen han-
delt: USA, Kanada, Brasilien, EU, Australien, Neuseeland, 
Japan und China.60 Ähnlich hieß es noch im Januar 2020 
auf der BASF-Webseite: „Wir versprechen, niemals Kom-
promisse bei der Sicherheit einzugehen – von der Pro-
duktion bis hin zum Umgang mit unseren Produkten.“61 

Dennoch illustrieren die Beispiele der Exporte von 
hochgiftigen Pestiziden wie beispielsweise Carbenda-
zim, Chlorfenapyr und Saflufenacil exemplarisch, wie 
beide Konzerne ihre menschenrechtlichen Sorgfalts-
pflichten massiv verletzen. In den vorgestellten Fällen  
in Südafrika und Brasilien werden die Menschenrechte  
auf Gesundheit (Artikel 12 des UN-Sozialpakts), Wasser 

(Artikel 11 des UN-Sozialpakts), Leben (Artikel 6 des 
UN-Zivilpakts) sowie das Recht auf sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen (Artikel 7b des UN-Sozialpakts) 
verletzt. 

Natürlich sind in erster Linie die Regierungen in 
Südafrika und Brasilien in der Pflicht, die Rechte der 
Landarbeiter*innen und Indigenen vor Ort zu schützen. 
Angesichts der dokumentierten Menschenrechtsverlet-
zungen erweist sich die Annahme einer „sicheren An-
wendung“ von Pestiziden als Illusion. Um Mensch und 
Umwelt vor den Folgen des Einsatzes von Pestiziden zu 
schützen, müssen daher die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen verschärft werden. Einzelne pestizidimportie-
rende und -exportierende Länder sind bereits aktiv und 
beschränken den Handel mit gefährlichen Pestiziden 
(siehe Box 4). Auch Südafrika, Brasilien und Deutschland 
als wichtige Akteure im globalen Pestizidmarkt könnten 
ihre rechtlichen Möglichkeiten viel stärker nutzen als 
bisher. So ermächtigt etwa das deutsche Pflanzenschutz-
mittelgesetz (PflSchG) das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) dazu, per Verord-
nung die Ausfuhr von Pestiziden in Länder außerhalb 
der EU zu verbieten, wenn dies zum Schutz von Mensch, 
Tier und Natur erforderlich ist (Paragraph 25, Absatz 3).

Doppelstandards
deshalb muss die Politik einschreiten

In Frankreich wurde im Oktober 2018 ein Gesetz verabschiedet, das die Herstellung, Lagerung und die (globale)  

Vermarktung von Pestizidprodukten verbietet, die Wirkstoffe enthalten, die in der EU aus Gründen des Umweltschutzes 

sowie des Schutzes von menschlicher und tierischer Gesundheit nicht genehmigt sind (N° 2018-938, „lawEGAlim“).  

Die Versuche, den Zeitpunkt des Inkrafttretens durch eine Klage nach hinten zu verschieben, wurden vom Verfassungs-

gericht 2019 abgelehnt, sodass das Gesetz nun 2022 in Kraft treten soll. Geklagt hatte der französische Lobbyverband  

der Agrarchemie, in dem Bayer und BASF Mitglieder sind. 

Box 4: Pestizidexportverbot in Frankreich
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Deutschland 

• Die deutsche Regierung muss auf Grundlage des  
Pflanzenschutzmittelgesetzes eine Verordnung  
erlassen, die den Export von Pestizidwirkstoffen  
verbietet, die in der EU nicht genehmigt sind. 

• Die deutsche Regierung sollte sich auf globaler  
Ebene für ein weltweites Verbot von hoch gefährlichen  
Pestiziden (HHPs) nach der Definition von PAN stark 
machen. 

• Die deutsche Regierung muss eine deutlich bessere 
Transparenz herstellen. Informationen zu allen  
Wirkstoffen und Pestiziden, die aus Deutschland in 
Drittländer exportiert werden, sollten öffentlich  
zugänglich sein. Hierzu zählt unter anderem auch die 
Nennung der exportierenden Unternehmen. 

Südafrika 

• Die südafrikanische Regierung muss mit einem  
Gesetz den Import von Pestizidwirkstoffen und Pestizid-
produkten verbieten, die in der EU oder in anderen  
Ländern nicht genehmigt sind.  

• Die südafrikanische Regierung muss den Handel mit 
und die Verwendung von HHPs (gemäß der PAN-Defi-
nition) verbieten. 

Brasilien 

• Die brasilianische Regierung muss ein Gesetz verab-
schieden, das die Zulassung, Herstellung, Verarbeitung, 
Verwendung und den Import von Pestizidwirk stoffen 
verbietet, die in der EU oder in anderen Ländern nicht 
genehmigt sind. 

• Die brasilianische Regierung muss das Sprühen  
von Pestiziden mit Flugzeugen im gesamten Land  
verbieten und damit dem Beispiel des Bundesstaats 
Ceará folgen, wo dies bereits der Fall ist.

Agrarchemiekonzerne 

• Bayer, BASF und andere Agrarchemiekonzerne müssen 
den Export von HHPs (gemäß der PAN-Definition) in 
Länder des globalen Südens wie Brasilien und Südafrika 
stoppen.  

• Bayer, BASF und andere Agrarchemie konzerne müssen 
schnellst möglich sämtliche von PAN gelistete  
hoch gefährliche Pestizide aus ihren globalen Produkt-
portfolios nehmen.

Forderungen
an die jeweiligen Regierungen und die Konzerne
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Chlorfenapyr
Insektizid

gesundheitsschädlich beim Verschlucken,  
giftig beim Einatmen und sehr giftig für  
Wasserorganismen (akut sowie langfristig)

nicht genehmigt ja,  
hochgiftig für Bienen

< 1,0 

Clothianidin
Insektizid

schädlich beim Verschlucken und sehr giftig  
für Wasserorganismen (akut sowie langfristig)

nicht genehmigt,  
unter Auflagen in fünf EU- 
Mitgliedstaaten zugelassen

ja,  
hochgiftig für Bienen

250 
bis 
1.000 

Cyanamid
Herbizid,  
Wachstumsregulator

giftig beim Verschlucken, giftig bei Hautkontakt, 
verursacht schwerwiegende Hautverbrennungen 
und Augenschäden, kann allergische Hautreaktionen 
verursachen, kann Organe schädigen, langfristig 
schädlich für Wasserorganismen und steht in  
Verdacht, Krebs sowie Schäden am ungeborenen 
Kind und Fruchtbarkeitsstörungen zu verursachen

nicht genehmigt,  
wurde explizit nach Prüfung  
abgelehnt

ja,  
mutagen,  
reproduktionstoxisch

2.500 
bis 
10.000 

BA
SF

Wirkstoff + 
Verwendung Eigenschaften Status  

EU-Genehmigung
HHP laut 
PAN-Liste

Exporte aus  
Deutschland 2018  

(in Tonnen)

Wirkstoff + 
Verwendung Eigenschaften Status  

EU-Genehmigung
HHP laut 
PAN-Liste

Exporte aus  
Deutschland 2018  

(in Tonnen)

Chlorfenapyr
Insektizid

gesundheitsschädlich beim Verschlucken,  
giftig beim Einatmen und sehr giftig für  
Wasserorganismen (akut sowie langfristig)

nicht genehmigt ja,  
hochgiftig für Bienen

< 1,0 

Hydramethylnon
Insektizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank nicht genehmigt nein keine

Imazapyr
Herbizid

verursacht Irritationen der Augen und ist  
langfristig schädlich für Wasserorganismen

nicht genehmigt nein keine

Saflufenacil
Herbizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank es wurde bislang keine  
Genehmigung beantragt

nein keine

Carbofuran
Insektizid 

tödlich beim Verschlucken, tödlich beim  
Einatmen und sehr giftig für Wasserorganismen 
(akut sowie langfristig)

nicht genehmigt,  
wurde explizit nach Prüfung  
abgelehnt

ja, akute Toxizität, hoch-
giftig für Bienen und im 
PIC-Abkommen gelistet

keine

Oxadiazon
Herbizid

sehr giftig für Wasserorganismen  
(akut sowie langfristig)

nicht genehmigt,  
unter Auflagen in Portugal  
zugelassen

ja, laut US-Umwelt-
schutzbehörde wahr-
scheinlich krebserregend

2,5 bis 
10 

Propineb
Fungizid

kann allergische Hautreaktionen auslösen,  
schädlich beim Einatmen, kann langfristig Organe 
schädigen und ist sehr giftig für Wasserorganismen

Genehmigung wurde 2018  
explizit widerrufen, trotzdem in 
Malta und Rumänien zugelassen

ja, laut US-Umwelt-
schutzbehörde wahr-
scheinlich krebserregend

1.000 
bis 
2.500 

Pyroxasulfone
Herbizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank es wurde bislang keine  
Genehmigung beantragt

nein keine

Thidiazuron
Wachstumsregulator

keine Klassifizierung in EU-Datenbank nicht genehmigt nein 2,5 bis 
10 

Thiodicarb
Insektizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank nicht genehmigt,  
wurde explizit nach Prüfung  
abgelehnt

ja, laut US-Umwelt-
schutzbehörde wahr-
scheinlich krebserregend 
und hochgiftig für Bienen

keine

Triadimenol
Fungizid

schädlich beim Verschlucken, kann die Fruchtbarkeit 
oder das ungeborene Kind schädigen, kann Kinder 
beim Stillen schädigen und ist langfristig giftig für 
Wasserorganismen

nicht genehmigt,  
unter Auflagen in zehn EU- 
Mitgliedstaaten zugelassen

ja, 
reproduktionstoxisch

25 bis 
100 

BA
SF

Ba
ye
r

 Anhang 1 
Übersicht über Bayer– und BASF–Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind,  
aber auf dem südafrikanischen Markt vertrieben werden
Quelle: Portfolioanalyse der Bayer- und BASF-Pestizidprodukte in Südafrika und Abgleich mit der Pestiziddatenbank der EU (Stand: 
Februar 2020), der PAN-Liste hochgefährlicher Pestizide (Stand: März 2019) und der Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) über den Absatz an Pflanzenschutzmitteln in Deutschland für das Jahr 2018.

Anhang 2
Übersicht über Bayer– und BASF–Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind,  
aber auf dem brasilianischen Markt vertrieben werden
Quelle: Portfolioanalyse der Bayer- und BASF-Pestizidprodukte in Brasilien und Abgleich mit der Pestiziddatenbank der EU (Stand: 
Februar 2020), der PAN-Liste hochgefährlicher Pestizide (Stand: März 2019) und der Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) über den Absatz an Pflanzenschutzmitteln in Deutschland für das Jahr 2018.
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BA
SF

Carbendazim
Fungizid

kann Gendefekte verursachen, kann die Frucht-
barkeit beeinträchtigen und das ungeborene Kind 
schädigen und ist sehr giftig für Wasserorganismen 
(akut sowie langfristig)

nicht genehmigt,  
Genehmigung ist 2016 abgelaufen 

ja,  
mutagen,  
reproduktionstoxisch

keine

Cyclanilid
Wachstumsregulator

schädlich beim Verschlucken und langfristig giftig 
für Wasserorganismen

nicht genehmigt,  
Genehmigung ist 2011 abgelaufen

nein keine

Ethiprole
Insektizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank es wurde bislang keine  
Genehmigung beantragt

nein keine

Ethoxysulfuron
Herbizid

sehr giftig für Wasserorganismen  
(akut sowie langfristig)

nicht genehmigt,  
Genehmigung ist 2015 abgelaufen

nein 25 bis 
100 

Fenamidon
Fungizid

sehr giftig für Wasserorganismen  
(akut sowie langfristig)

Genehmigung wurde 2018 explizit 
widerrufen, trotzdem in sechs 
EU-Mitgliedstaaten zugelassen

nein 10 bis 
25 

Indaziflam
Herbizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank es wurde bislang keine  
Genehmigung beantragt

nein 100 bis 
250 

Ioxynil
Herbizid

giftig beim Verschlucken, schädlich bei Hautkontakt, 
verursacht ernstzunehmende Irritationen des  
Auges, giftig beim Einatmen, im Verdacht, das  
ungeborene Kind zu schädigen, kann Organe  
schädigen und ist sehr giftig für Wasserorganismen 
(akut sowie langfristig)

nicht genehmigt,  
Genehmigung ist 2015 abgelaufen

ja keine

Oxadiazon
Herbizid

sehr giftig für Wasserorganismen  
(akut sowie langfristig)

nicht genehmigt,  
unter Auflagen in Portugal  
zugelassen

ja, laut US-Umwelt-
schutzbehörde wahr-
scheinlich krebserregend

2,5  
bis  
10 

Propineb
Fungizid

kann allergische Hautreaktionen auslösen,  
schädlich beim Einatmen, kann langfristig Organe 
schädigen und ist sehr giftig für Wasserorganismen

Genehmigung wurde 2018 explizit 
widerrufen, trotzdem in Malta und 
Rumänien zugelassen 

ja, laut US-Umwelt-
schutzbehörde wahr-
scheinlich krebserregend

1.000 
bis 
2.500 

Thidiazuron
Wachstumsregulator

keine Klassifizierung in EU-Datenbank nicht genehmigt nein 2,5 bis 
10 

Thiodicarb
Insektizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank nicht genehmigt,  
wurde explizit nach Prüfung  
abgelehnt 

ja, laut US-Umwelt-
schutzbehörde wahr-
scheinlich krebserregend 
und hochgiftig für Bienen

keine

Thiram
Fungizid

schädlich beim Verschlucken, verursacht Haut-
irritationen und ernstzunehmende Irritationen am 
Auge, kann allergische Hautreaktionen verursachen, 
schädlich beim Einatmen, kann Organe schädigen 
und ist sehr giftig für Wasserorganismen (akut  
sowie langfristig)

Genehmigung wurde explizit 2018 
widerrufen, trotzdem in sieben 
EU-Mitgliedstaaten zugelassen

ja,  
in PIC-Liste in Kombi-
nation mit Benomyl und 
Carbofuran

2,5  
bis  
10 

Ba
ye
r

Wirkstoff + 
Verwendung Eigenschaften Status  

EU-Genehmigung
HHP laut 
PAN-Liste

Exporte aus  
Deutschland 2018  

(in Tonnen)

Fipronil
Insektizid

giftig beim Verschlucken, giftig bei Hautkontakt, 
giftig beim Einatmen, schädigt Organe und ist sehr 
giftig für Wasserorganismen (akut sowie langfristig)

nicht genehmigt, kann nur unter 
Auflagen in EU-Mitgliedstaaten 
zugelassen werden

ja,  
hochgiftig für Bienen

< 1,0 

Flocoumafen
Rodentizid

tödlich beim Verschlucken, tödlich bei Hautkontakt, 
tödlich beim Einatmen, kann das ungeborene Kind 
schädigen, schädigt Organe und ist sehr giftig für 
Wasserorganismen (akut sowie langfristig)

nicht genehmigt ja,  
akute Toxizität,  
reproduktionstoxisch

< 1,0 

Flufenoxuron
Insektizid

kann Kinder beim Stillen schädigen und ist sehr 
giftig für Wasserorganismen (akut sowie langfristig)

nicht genehmigt, wurde explizit 
nach Prüfung abgelehnt

nein keine

Glufosinat
Herbizid

schädlich beim Verschlucken, schädlich bei  
Hautkontakt, schädlich beim Einatmen, kann die  
Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das ungeborene 
Kind schädigen, kann Organe schädigen

nicht genehmigt,  
unter Auflagen in fünf EU- 
Mitgliedstaaten zugelassen

ja,  
reproduktionstoxisch

2.500 
bis 
10.000 

Imazapic
Herbizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank nicht genehmigt nein keine

Imazapyr
Herbizid

verursacht Irritationen der Augen und ist langfristig 
schädlich für Wasserorganismen

nicht genehmigt nein keine

Quinclorac
Herbizid

kann allergische Hautreaktionen auslösen nicht genehmigt nein 25 bis 
100

Saflufenacil
Herbizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank es wurde bislang keine  
Genehmigung beantragt

nein keine

Sethoxydim
Herbizid

keine Klassifizierung in EU-Datenbank nicht genehmigt nein keine
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